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Zu § П der Verordnung:

§ 10
Die Leiter und verantwortlichen Mitarbeiter der 

Staatlichen Bauaufsicht unterzeichnen Prüfbescheide 
in grüner Farbe. Eintragungen in Unterlagen und 
Zeichnungen erfolgen ebenfalls in grüner Farbe. An
deren Personen ist die Verwendung grüner Farbe für 
Stempel, Unterschriften und Eintragungen auf den von 
der Staatlichen Bauaufsicht zu prüfenden Unterlagen 
untersagt. Schriftstücke dokumentarischen Charakters 
sind mit dem grünen quadratischen Dienststempel der 
Staatlichen Bauaufsicht zu versehen.

Zu § 13 der Verordnung:

§11
(1) Ausführungsprojekte und Bauunterlagen, die der 

Staatlichen Bauaufsicht zur Registrierung übergeben 
werden, müssen der endgültigen Bauausführung ent
sprechen. Soweit erforderlich, sind sie zu ergänzen 
bzw. zu berichtigen.

(2) Ausführungsprojekte und Bauunterlägen sind 
nach dem territorialen Grundschlüssel gemäß den gel
tenden Rechtsvorschriften* zu registrieren.

(3) Ausführungsprojekte und Bauunterlagen dürfen 
nur herausgegeben werden an
— staatliche Organe, die durch Rechtsvorschriften zum 

Empfang oder zur Einsichtnahme berechtigt sind,
— volkseigene Kombinate, Betriebe und Einrichtun

gen, die Projektierungsleistungen ausführen, bei 
Nachweis der Notwendigkeit gegen eine vom ver
antwortlichen Leiter auszustellende Quittung.

Ausgeliehene Ausführungsprojekte und Bauunterlagen 
sind kurzfristig und vollzählig zurückzugeben.

(4) Mitglieder der Ständigen Kommissionen für 
Bauwesen, der Beschwerdeausschüsse der Volksvertre
tungen oder der Bauaktivs können Ausführungspro
jekte und Bauunterlagen einsehen. Sonstigen Einrich
tungen und Personen kann beim Vorliegen berechtig
ter Interessen mit Zustimmung des Rechtsträgers oder 
Eigentümers des registrierten Bauwerkes Einsicht in 
die Unterlagen gewährt werden.

Zu § 18 der Verordnung:
§12

(1) Auf Antrag der Räte der Gemeinden, Städte und 
Stadtbezirke können diesen von den Räten der Kreise 
bauaufsichtliche Befugnisse übertragen werden. Die 
bauaufsichtlichen Befugnisse können von den Räten 
der Kreise entzogen werden, wenn die Voraussetzun
gen zur Wahrnehmung der bauaufsichtlichen Aufgaben 
bei den Räten der Gemeinden, Städte und Stadt
bezirke nicht mehr gegeben sind.

(2) Soweit in kreisangehörigen Städten Organe der 
Staatlichen Bauaufsicht bestehen, bestimmt sich ihre 
Verantwortung nach §17 Ziffern 1, 4, 5, 6 und 7 der 
Verordnung.

* Zur Zeit gilt die Anordnung vorn 5. Dezember 1968 über die 
Anwendung des territorialen Grundschlüssels bei der Unter
gliederung der Territorien der Stadtkreise, der kreisangehö
rigen Städte. Stadtbezirke und Gemeinden (GBl. m Nr. 12 
S. И6).

Zu § 19 der Verordnung:

§ 13
(1) Zur Lösung ihrer Aufgaben wendet die Staat

liche Bauaufsicht differenzierte Köntrollformen an, 
wie

— komplexe Prüfungen ausgewählter volkswirtschaft
lich wichtiger Bauvorhaben und solcher Bauwerke, 
die einen hohen technischen Schwierigkeitsgrad auf
weisen, sowie von Angebots- und Serienerzeugnis
sen, Experimentalbauten, Import- und Exportlei
stungen,

— gezielte Tiefenprüfungen zu volkswirtschaftlich 
bedeutsamen Schwerpunkten der Bautätigkeit und 
in Fällen von Verletzung der Staats- und Plandiszi
plin,

.— Einzelprüfungen über die Bausicherheit und die 
Einhaltung der Rechtsvorschriften bei der Vorberei
tung, Errichtung, Veränderung oder Nutzung von 
Bauwerken,

— operative Prüfungen, insbesondere im Zusammen
wirken mit anderen Kontrollorganen.

(2) Die Staatliche Bauaufsicht ist berechtigt, an der 
Beratung oder Verteidigung der Investitionspläne und 
Baubilanzen der Kombinate, Betriebe, Einrichtungen 
und wirtschaftsleitenden Organe teilzunehmen.

Zu § 22 der Verordnung:

§ 14
(1) Auf Antrag der Leiter können zur Wahrnehmung 

der bauaufsichtlichen Aufgaben in Kombinaten und 
Betrieben, die nicht dem Bauwesen zugeordnet sind, 
hauptamtliche Beauftragte der Staatlichen Bauauf
sicht eingesetzt werden. Die hauptamtlichen Beauf
tragten der Staatlichen Bauaufsicht unterstehen dem 
Leiter des Kombinates oder Betriebes und dem Leiter 
des zuständigen Organs der Staatlichen Bauaufsicht. 
Sie sind gegenüber dem zuständigen Leiter der Staat
lichen Bauaufsicht für die Durchführung der ihnen 
übertragenen Aufgaben der Staatlichen Bauaufsicht 
verantwortlich und rechenschaftspflichtig. Der Leiter 
des Kombinates oder Betriebes hat die personellen, 
materiellen und organisatorischen Voraussetzungen 
für eine wirksame bauaufsichtliche Kontrolltätigkeit 
zu schaffen. Die Begründung oder Aufhebung des Ar
beitsrechtsverhältnisses der hauptamtlichen Beauf
tragten der Staatlichen Bauaufsicht ist in Übereinstim
mung mit dem Leiter der zuständigen Staatlichen Bau
aufsicht durchzuführen.

(2) Nebenberuflich tätige Beauftragte der Staatlichen 
Bauaufsicht sind gegenüber dem zuständigen örtlichen 
Rat und dem zuständigen Leiter der Staatlichen Bau
aufsicht für die Durchführung der ihnen übertragenen 
Aufgaben verantwortlich und rechenschaftspflichtig. 
Für eine vergütungspflichtige Tätigkeit gemäß § 22 
Abs. 3 der Verordnung erhalten sie ein steuerfreies 
Honorar von 5 M je Stunde."Mit diesem Honorar sind 
alle Aufwendungen abgegolten mit Ausnahme von 
Fahrgeld. Die vergütungspflichtige Tätigkeit darf 
240 Stunden je Jahr nicht übersteigen.

(3) Beauftragte der Staatlichen Bauaufsicht dürfen 
Prüfungen nur für das in der Zulässungsurkunde fest
gelegte Prüfungsgebiet ausführen.


